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Ausschuss für Verbraucherschutz

Ausschussvorsitz: Julian Bergler (Leipzig), Carolin Schneider (Erfurt)

Wie kann die EU die Verbraucherrechte der Bürger im Hinblick auf Selbstbestimmung und Sicherheit im Internet stärken?

Das Modell Europa Parlament,

A) in Anbetracht der Tatsache, dass AGB auf europäischen Webseiten meist zu lang sind und zu wenig Transparenz aufweisen,

B) besorgt über die mangelnde Benachrichtigung bei AGB-Veränderungen,

C) betonend, dass temporäre Dateien eine potentielle Gefährdung für die Nutzer darstellen,

D) beklagend, dass Internetnutzer nicht darüber informiert sind, welche personenbezogenen Daten von ihnen für die digitale Profilbildung, bei welchem Anbieter gespeichert werden,   

E) zur Kenntnis nehmend, dass Datensammlung im Internet eine potentielle Gefahr für den Nutzer darstellt,

F)  beunruhigt von dem zunehmenden Datenverkauf, speziell an ausländische Firmen, 

G)  tief besorgt über die Tatsache, dass veröffentlichte Daten langfristig gespeichert und abgerufen werden können, 

H) aufgrund der Tatsache, dass kein klar festgelegter Haftungsrahmen im Internet besteht, 

I) zeigt sich besorgt über das wachsende Problem der Internetkriminalität,

J) an die Menge, Art und den negativen Einfluss der Werbung auf den Nutzer erinnernd,

K) überzeugt, dass mehr Aufklärung hinsichtlich der Gefahren im Internet zunehmend von Nöten ist,

L) beklagt die Tatsache, dass der Internetuser keine Kontrolle über den Umgang mit seinen Daten hat,

M) bedauert die ungeklärte Frage über den zulässigen Grad der Blockade von Internetseiten,

1. beschließt einen gut sichtbaren, einheitlichen AGB-Button auf Internetseiten;

2. drängt zu einem baldigen Beschluss der EU-Regelung zur Maximalharmonisierung;

3. begrüßt eine zu der schriftlichen AGB alternative Audiodatei;

4. drängt zu einer ansprechenden und vereinfachenden Darstellung und Gliederung der AGB auf Webseiten;

5. gibt feierlich die Gründung des Komitees KEG
 mit der Aufgabe:

                a) der vereinfachten Formulierung der AGB

                b) der Kontrolle der Darstellung und Gliederung dieser

                c) der Kontrolle der Benachrichtigung bei AGB-Veränderungen


          bekannt;  

6. schlägt eine kostenlose Software zur Unterbindung der illegalen Weiterleitung der in temporären Dateien gespeicherten Daten vor;

7. wünscht die Integration eines speziellen Tools zum Scannen temporärer Dateien in die gängigen kostenlosen Antiviren-Programme;

8. fordert Sanktionen bei illegaler Datensammlung und illegalem Datenklau;

9. schlägt einen EU-Browser mit Abgesichertem Modus vor, der folgende Funktionen hat:

a) Prüfung der Webseite auf Sicherheit

b) Anzeige einer Warnmeldung, die auf Rückfrage die Seite sperrt bzw.   freigibt

10. besteht auf ein Verbot der Speicherung persönlicher Daten ohne einen zwanghaften Nutzen;

11. hält eine Benachrichtigungspflicht für Anbieter über die Speicherung personenbezogener Daten des Internetnutzers für notwendig;

12. fordert eine einheitliche und übersichtliche Darstellung der Datenhandelspartner, -verwendung und -art der  gespeicherten Daten in den Datenschutzbestimmungen;

13. ruft zur Kooperation der EU mit außereuropäischen Staaten bezüglich der Sicherheit im Internet auf;

14. empfiehlt dem Nutzer, darauf Acht zu geben, welche Daten er im Internet freigibt;

15. schlägt die Verpflichtung der Seiteninhaber zur vollständigen Löschung der Nutzerdaten nach einem vordefinierten Zeitraum vor;

16. hält einen klar definierten Haftungsrahmen bezüglich der Internetkriminalität in der EU für Notwendig;

17. lehnt Kinderpornographie im Internet entschieden ab;

18. mahnt dazu, die Angst vor dem Terrorismus nicht als Anlass zur Einschränkung des Datenschutzes zu sehen;

19. appelliert an die Verbraucher, die Nutzung von Filtern zum Schutz der Kinder vor Internetseiten mit kriminellen Inhalten zu verstärken;

20. begrüßt die Beschränkung von Werbung auf Internetseiten;

21. schlägt international einheitliche Schließsymbole für Werbung auf Internetseiten vor;

22. plädiert für europaweite Aufklärung von Kindern und Jugendlichen in der Schule;

23. schlägt ein klar erkennbares Siegel und einen entsprechenden Katalog für vertrauenswürdige Internetseiten vor;
24. übergibt die Auswahl zur Vergabe der Siegel und Erstellung des Katalogs an die Organisation KACE
 
25. fordert eine Aufklärung durch KACE für Eltern über die Gefahren für ihre Kinder im Internet;

26. befürwortet ausdrücklich die Netzneutralität, insofern keine Grundrechte der Verbraucher durch Seiteninhalte verletzt werden;

27. fordert das Präsidium auf, die Resolution an das Europäische Parlament, die Kommission und den Ministerrat weiterzuleiten.
12. Modell Europa Parlament Deutschland
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�	 Komitee für einheitliche Geschäftsbedingungen


�	Kampagne zur Aufklärung über cyberkriminelle Einsätze





